
Benutzungsordnung
— — — — — — — — — — — — — — —
— _ — — _ — _ — — — — — — — —

für das Jugend- und Bürgerhaus der Ortsgemeinde Freudenburg

vom 01. Januar 2002

§1

Das Jugend- und Bürgerhaus Freudenburg ist eine Einrichtung der Ortsgemeinde Freu

denburg und besteht aus:

1. Obergeschoss: Vorraum mit Garderobe, Toiletten, Vereinsraum und Jugendraum

2. Erdgeschoss: einem großen Saal mit Küche, Schankraum, Toiletten und Garderobe

3. Kellergeschoss: Getränkelager, Toiletten im Treppenaufgang

§2

Das Jugend- und Bürgerhaus steht grundsätzlich allen örtlichen Vereinen, Jugendgruppen

u. ä. Organisationen im Rahmen dieser Benutzungsordnung zur Verfügung. Eine Nutzung

durch ortsfremde Vereine und Organisationen ist ebenfalls möglich, solange die Benut

zung durch die örtlichen Vereine nicht beeinträchtigt wird.

Für Feiern aus privatem Anlass steht das Jugend- u Bürgerhaus ebenfalls zur Verfügung.

Mit Genehmigung der Ortsgemeinde Freudenburg ist eine Benutzung für gewerbliche
Zwecke möglich.

Die regelmäßige Benutzung des Jugend- und Bürgerhauses oder einzelner Räume darf nur

( im Rahmen eines mit der Ortsgemeinde Freudenburg abzuschließenden Benutzungsver
trages erfolgen.

Eine bereits erteilte Benutzungsgenehmigung kann aus wichtigen Gründen (z. B. Siche

rung des ordnungsgemäßen Zustandes des Gebäudes) zurückgenommen werden. In die
sem Fall hat der Benutzer keine Entschädigungsansprüche.

Die Festsetzung v. Benutzungsentgeldern erfolgt durch Beschluss des Ortsgemeinderates.

Ein Benutzungsanspruch besteht nicht.

§3

Bei Inanspruchnahme des Jugend- und Bürgerhauses sind neben dieser Benutzungsord

nung die nachfolgenden Bestimmungen in der jeweils geltenden Fassung zu beachten:

• Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit (Jugendschutzgesetz).
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• Gaststättengesetz; Jeder Benutzer hat zur Durchführung öffentlicher Veranstaltungen,
mit Abgabe von Getränken und Speisen gegen Entgelt, bei der Verbandsgemeindever
waltung Saarburg, Ordnungsbehörde, den Antrag auf Erteilung einer Gestattung nach

§ 12 Gaststättengesetz zu stellen und diese der Ortsgemeinde vorzulegen. Die gesetz
lichen Sperrzeiten sind einzuhalten und ergeben sich aus der Gestattung nach § 18
Gaststättengesetz. Ein Antrag auf Verkürzung der Sperrzeit kann nur in Abstimmung
mit der Ortsgemeinde Freudenburg erfolgen.

• Brandschutzrichtlinien;

• Landes-Immissionsschutzgesetz vom 20.12.2000

§4

Die in Anspruch genommenen Räume sind von den Benutzern schonend zu behandeln und
in einem ordnungsgemäßen, unversehrten Zustand und gereinigt zu übergeben. Die end

1 gültige Reinigung erfolgt durch Beauftragte der Ortsgemeinde Freudenburg. Die damit
1 verbundenen Kosten werden den Benutzern in Rechnung gestellt.

Schäden sind unverzüglich zu beseitigen oder durch eine angemessene Schadenszahlung
zu ersetzen.

Sämtliche Abfälle, Scherben, Müll und dergleichen sind in den vorhandenen Abfallbehäl
tern zu sammeln und zur Abnahme bereitzustellen. Sollten diese Gefäße nicht ausreichen,
hat der Veranstalter selbst den restlichen Müll auf eigene Kosten zu entsorgen. Die Lage
rung von Unrat im Gebäude und auf dem zum Gebäude gehörenden Grundstück ist nicht
erlaubt.

Den Benutzern, die sich nicht an diese Bestimmungen halten, wird die Inanspruchnahme
des Gebäudes mit sofortiger Wirkung untersagt und die erforderlichen Reinigungsarbeiten
werden durch die Ortsgemeinde Freudenburg veranlasst. Die dadurch entstehenden Kos
ten sind vom Veranstalter nach Anforderung zu erstatten.

§5

Bauliche Veränderungen am Gebäude dürfen ohne Genehmigung der Ortsgemeinde Freu
denburg nicht vorgenommen werden.

§6

Dem Benutzer des Jugend- und Bürgerhauses kann mit Zustimmung der Ortsgemeinde
Freudenburg gestattet werden, das Gebäude und die Inneneinrichtung zu politischen und
gewerblichen Veranstaltungen zu benutzen.

Abzeichen, Flaggen, politische Symbole oder sonstige Darstellungen dürfen ohne Zustim
mung der Ortsgemeinde Freudenburg nicht angebracht oder aufgestellt werden.
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§7

Die Benutzer verpflichten sich, den zwischen der Ortsgemeinde Freudenburg und dem Ge
tränkevertrieb Claudia Weber bestehenden und abgeschlossenen Getränkeliefervertrag
vom 01.01.1999 zu beachten und in vollem Umfang einzuhalten. Etwaige Ansprüche des
Getränkevertriebs aus der Nichteinhaltung des Vertrages durch einen Benutzer gehen zu
dessen Lasten.

§8

Die Ortsgemeinde Freudenburg ist nicht verpflichtet, für die Beaufsichtigung von Gardero
ben und sonstigen Gegenständen zu sorgen und übernimmt keinerlei Haftung.

§9

Die Ortsgemeinde Freudenburg übt das Hausrecht aus. Sie ist weisungsberechtigt im Sin
ne des § 123 StGB. Ihr ist jederzeit Zutritt zu allen Räumen des Gebäudes zu gestatten.
Ihren Anordnungen, die sich auf Einhaltung dieser Benutzungsordnung beziehen, ist Folge
zu leisten.

§10

Die Benutzung des Bürgerhauses, erfolgt auf Gefahr und Verantwortung des Benutzers. Er
haftet für jeden Schaden ( 823 BGB), der an der Mietsache während der Dauer des Miet
verhältnisses entsteht, auch wenn der Schaden durch Dritte verursacht wurde (ausge
nommen höhere Gewalt, z. B. Blitzeinschlag).

Die Schäden sind unverzüglich der Ortsgemeinde Freudenburg zu melden. Der jeweiligen
Benutzer stellt den Träger des Jugend- und Bürgerhauses von Haftpflichtansprüchen sei-

ner Bediensteten oder Beauftragten und sonstigen Dritten für Schäden frei, die im Zu
sammenhang mit der Benutzung der überlassenen Räume und Geräte, sowie der Zugänge
zu den Räumen und Anlagen entstehen. Der Benutzer verzichtet seinerseits auf eigene
Haftpflichtansprüche gegen die Ortsgemeinde Freudenburg.

Der Benutzer hat bei Vertragsabschluß sicherzustellen, dass eine ausreichende Haft
pflichtversicherung besteht, durch die auch die sich aus der Benutzung ergebenden Frei
stellungsansprüche gedeckt werden. Dem Benutzer werden vor der Veranstaltung bereits
vorhandene Schäden mitgeteilt.

Von dieser Vereinbarung bleibt die Haftung des Trägers als Grundstückseigentümer für
den sicheren Bauzustand vom Gebäude gemäß § 836 BGB unberührt.

Mit der Inanspruchnahme des Bürgerhauses erkennen die benutzungsberechtigten Perso
nen diese Haus- und Benutzungsordnung und die damit verbundenen Verpflichtungen
ausdrücklich an.
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§ 11

Das Jugend- und Bürgerhaus und seine Inneneinrichtungen sind für Jugendveranstaltun
gen grundsätzlich kostenlos zur Verfügung zu stellen, soweit es sich um jugendfördernde
Veranstaltungen handelt. Die Entscheidung darüber liegt bei der Ortsgemeinde Freuden-
burg. Regelmäßige Gruppenabende sind im voraus mit der Ortsgemeinde Freudenburg
abzustimmen.

Das Benutzungsentgelt umfasst die Kosten der aufsichtsführenden Person (evtl. Haus
meister oder Gemeindearbeiter), sowie die Kosten für Wasser und Abwasser.

Licht und Heizstromkosten werden nach dem tatsächlich ermittelten Verbrauch vom Ver
anstalter gezahlt und werden mit der Gebührenrechnung angefordert.

Für eine besenreine Reinigung ist der Veranstalter verantwortlich. Für die endgültige Rei
nigung wird je Benutzung eine Reinigungspauschale von 52 Euro erhoben, welche mit der
Gebührenrechnung angefordert wird.

Für die Benutzung des Jugend- und Bürgerhauses werden folgende Entgelte je Veranstal
tung und Veranstaltungstag festgesetzt:

> Für Veranstaltungen, bei denen Einnahmen (Eintritt, Ausschank oder Losverkauf)
erzielt werden

+ ortsansässige Benutzer 103 €
•• auswärtige Benutzer 154 €

> Für Feiern aus privatem Anlass

+ ortsansässige Benutzer 52 €
•• auswärtige Benutzer 77 €

> Für vereinsinterne Veranstaltungen (z. B. Jahreshauptversammlung)

•• ortsansässige Benutzer 52 €
+ auswärtige Benutzer 77 €

> Für Werbeveranstaltungen gewerblicher Art

+ ortsansässige Benutzer 77 €
+ auswärtige Benutzer 256 €

> Für politische Veranstaltungen (ein Benutzungsanspruch besteht nicht)

+ ortsansässige Benutzer 26 €
+ auswärtige Benutzer 52 €

Über Veranstaltungen, die nicht unter den vorgenannten Bereich fallen, ist im Einzelfall
über die Höhe der Entgelte zu entscheiden.
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Wohltätigkeitsveranstaltungen (sofern der ganze Erlös unmittelbar rein sozialen, mildtäti
gen oder gemeindlichen Zwecken zugeführt wird) sind frei, nur die Energiekosten sind zu
tragen.

Die Benutzungsgebühren von auswärtigen Benutzern werden von der Ortsgemeinde Freu
denburg vor Beginn der Veranstaltung angefordert.

Bei Terminüberschneidungen hat der Veranstalter Vorrang, der seine Veranstaltung als
erster bei der Ortsgemeinde Freudenburg angemeldet hat. Ortsansässige Benutzer haben
stets Vorrang vor auswärtigen Veranstaltern. Änderungen der Belegungen sind nur mit
vorheriger Zustimmung der Betroffenen möglich. Anfragen von privaten Veranstaltern
können erst nach der Festlegung des Veranstaltungskalenders entschieden werden.

§ 12

( Neben den Benutzungsgebühren erhebt die Ortsgemeinde Freudenburg von auswärtigen
Benutzern zur Sicherung eventueller Ansprüche nach § 4 und § 10 der Benutzungsord
nung eine vor der Veranstaltung zu leistende Kaution von 512 Euro.

§ 13

Wünsche und Beschwerden im Zusammenhang mit dem Jugend- und Bürgerhaus sind an
die Ortsgemeinde Freudenburg zu richten.

§14

Die Benutzungsgebühren gelten ab dem 01. Januar 2002
Gleichzeitig wird die Benutzungsordnung vom 23.04.1999 aufgehoben.

Freudenburg, den

__________________

(Die n stsi eg eI)

gez. Bernd Gödert, Ortsbürgermeister
der Ortsgemeinde Freudenburg


